
Abschaffung der EEG-Umlage im Osterpaket: 

Was jetzt gilt und was noch zu tun ist

(mit kurzen Ausflügen zur Stromsteuer) 

Webinar

2. Juni 2022

Dr. Bettina Hennig

Rechtsanwältin | Partnerin



Beratung u.a. von Anlagenbetreibern, 

Projektentwicklern, Stadtwerken, Energiehändlern und 

Großverbrauchern

Energierecht, Recht der erneuerbaren Energien, Bau-

und Planungsrecht

Vertragsgestaltung und -prüfung

Gutachterliche Beantwortung von Rechtsfragen

Vertretung in Verwaltungsverfahren und vor Gerichten

Kauf und Verkauf von Anlagen

Facts:

branchenfokussiert

bundesweit tätig

12 RechtsanwältInnen

Sitz in Berlin-Mitte

Über von Bredow Valentin Herz

2Dr. Bettina Hennig – Das Osterpaket und die EEG-Umlage – 2. Juni 2022



In eigener Sache …

Erhältlich unter:

info@vbvh.de
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Problemaufriss
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Problemaufriss
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Umspannwerk-Betreiber /
Infrastrukturgesellschaft

Netz der allgemeinen 
Versorgung
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Pitchmotoren (aktive 

Rotorblattverstellung) 

Azimutmotoren (aktive 

Windnachführung) 

Generator – z.B. 690 V / f=variabel  

(keine durch Verbraucher nutzbare Frequenz) 

Nebenaggregate wie zum 

Beispiel Hydraulik, Kühler 

inkl. Pumpen, 

Leistungselektronik etc. 

Aufzugsanlage für Wartungsarbeiten 

 

 

Beleuchtung 

NS-Verteilung für alle NS-Verbraucher 

(400V /230 V) 

z.B: Hydraulik, Kühler inkl. Pumpen, 

Kran, Antriebe (z.B. Azimut, Pitch), 

Steuerelektronik, Licht, Aufzug… 

etc. 

 

Anlagensteuerung / Scada-Rechner: 

Frequenzumrichter mit 

Gleich- und Wechselrichter   

Eingang f=variabel 

Ausgang 50 Hz 

Transformator – mit NS (690V / 400V) und MS-

Teil (z.B. 10-30 kV)  

Am NS-Abgang wird Strom für alle NS-

Verbraucher über eine NS-Verteilung 

bereitgestellt 

Der MS-Abgang / Eingang ist über Kabeltrassen 

mit dem Netzverknüpfungspunkt des 

Netzbetreibers angeschlossen 

RLM am Netzverknüpfungspunkt 

(und Übergabe an Netzbetreiber mit 

Messung von Bezug und Einspeisung  

Getriebe mit ggf. Heizung  

Rotorblätter mit ggf. Heizung 

Hindernisbefeuerung 

 

MS-Schaltanlage 

Winde (Kran) 
Quelle:
BWE-Informationspapier
„Stromsteuer bei 
Windenergieanlagen“
Rev. 2, Mai 2021



Hotspot 1: Eigenversorgung
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Hotspot 2: Querlieferungen
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Hotspot 3: Weiterleitungssachverhalte
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Relevante Strommengen
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Relevante Strommengen
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Netz der allgemeinen 
Versorgung

Umspannwerk-Betreiber / 

Infrastrukturgesellschaft

Verluste??



Relevante Strommengen
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Betreiber 1 Betreiber 2 Betreiber 3

Netz der allgemeinen 
Versorgung

Umspannwerk-Betreiber / 

Infrastrukturgesellschaft

Praxisprobleme:

• „Saubere“ Abgrenzung von Eigenversorgungs- und 

gelieferten Strommengen sowie der einzelnen 

Lieferbeziehungen untereinander

• „Saubere Abgrenzung“ von begünstigten und nicht 

begünstigten Strommengen

• Entwicklung eines pragmatischen, aber rechtssicheren 

Abrechnungs- und Messkonzepts



Stromsteuer
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Wer hat welche stromsteuerrechtliche Rolle und welche Pflichten folgen daraus?

Welche Strommengen sind steuerrelevant und wie können diese ermittelt werden?

 Für welche Strommengen fällt die Steuer tatsächlich an?

 Für welche Strommengen gelten welche Steuerbefreiungen?

Welche Formulare muss ich ausfüllen und wie genau funktioniert das, um 

 alle steuerlichen Pflichten korrekt zu erfüllen?

 keine steuerlichen Nachteile zu haben?

Welche weiteren Pflichten habe ich gegenüber dem zuständigen Hauptzollamt?
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Typische Fragen



Klärung stromsteuerrechtlicher Status aller Beteiligter (inkl. UW-/ Infrastrukturgesellschaften etc.), § 1a StromStV und 

Einreichung der entsprechenden Formulare

Versorger / „kleiner“ Versorger

Eigenerzeuger

Letztverbraucher

Ggf. Einholung von Erlaubnissen zur steuerfreien Entnahme, § 9 StromStG

Eigenverbrauch EE-Anlagen > 2 MW

Eigenverbrauch / Direktlieferung EE-Anlagen < 2 MW, aber > 1 MW

Strom zur Stromerzeugung (in vielen Fällen nicht mehr möglich, sondern nur Entlastungsantrag)

Ggf. Stromsteueranmeldung (§ 8 StromStG) UND/ODER Anmeldung steuerfrei entnommener Mengen (§ 4 Absatz 6 

StromStG), FRIST: 31. Mai jedes Jahr, selbsttätige Zahlung bis zum 25. Juni!!

Mengenermittlung häufig mittels Schätzung, ggf. Methodik zu erläutern

Zahlungspflicht auch OHNE Steuerbescheid!!

(Nachträgliche) Entlastungsanträge (§§ 12a, 12c StromStV), FRIST: Ende des Folgejahres!

Ggf. unter Nutzung der neuen Pauschalwerte für Strom zur Stromerzeugung (nur möglich, wenn § 9 Absatz 1 Nummer 1 

StromStG nicht geltend gemacht wird!)
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Typischer stromsteuerrechtlicher „Papierkram“ 

für Anlagenbetreiber



Typische stromsteuerrelevante Mengen

Anlageneigenverbräuche 

Selbst erzeugter Anlageneigenverbrauch

Extern bezogener Anlageneigenverbrauch

Anlagenexterne Eigenversorgung des Anlagenbetreibers

Strom, der in eigenen Anlagen erzeugt und selbst verbraucht wird

Drittbelieferungen

Strom der in eigenen Anlagen erzeugt und an Dritte abgegeben wird (z.B. „Mieterstrom“, 

„Onsite-PPA“, aber auch sog. „Querlieferungen“ in Anlagenparks)

Ggf. Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung

Je nach Versorgerstatus

Ggf. in Weiterleitungssachverhalten relevant
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Wo stehen wir aktuell?

Vielen Betreibern ist das Thema nach wie vor neu, erhebliche – historisch gewachsene – Umsetzungsdefizite!

Hinweise der GZD zur Steueranmeldung 2021: „Schonfrist“ ist vorbei!

MaStR als Datengrundlage/Anlass für Überprüfungen

Abgleich mit ÜNB möglich/realistisch

Nach der Windbranche ist derzeit die Solarbranche im Fokus

2021 zahlreiche Anschreiben an Betreiber und Marktakteure verschickt, geht aktuell weiter

Zwischenzeitlich fortgeschrittene eigene Erkenntnisse der GZD/HZA zur Mengenermittlung und diesbezüglichen Größenordnungen

Umgang mit Vorjahren?!

Rechtsprechung sorgt immer wieder für Überraschungen

Neustes Beispiel: Betriebsführer = Betreiber?

Aber auch: nachträgliche Entlastungsanträge möglich?

Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten, Mengenermittlungsdarstellung etc. nicht zu vernachlässigen!

Teilweise „hängen“ Erlaubnisanträge wegen mangelnder diesbezüglicher Angaben

Teilweise versagen die HZA vereinfachte Aufzeichnung aufgrund mangelhafter Ausführungen

Viele Akteure mit den auszufüllenden Formularen überfordert

Wichtig: Nichtstun kann schaden → Auch bei Fristversäumnis sollte man zeitnah tätig werden!!

Dr. Bettina Hennig – Das Osterpaket und die EEG-Umlage – 2. Juni 2022 17



EEG-Umlage: 

Wo kommen wir her?
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„Pflichtenkaskade“ zur EEG-Umlage
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Quelle:

Leitfaden zum Messen und Schätzen bei EEG-Umlagepflichten der Bundesnetzagentur, Seite 11

§§ 62a, 62b EEG §§ 74, 74a EEG §§ 60, 61 ff. EEG 
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Welche Mengen sind EEG-Umlage-pflichtig?

Anlageneigenverbrauch (Stillstand und Betrieb)

Bei Anlagen mit IBN von 1. August 2014 und ohne Betreiberwechsel i.d.R. Vollbefreiung

Bei Anlagen mit späterer IBN ggf. Differenzierung erforderlich, je nach rechtlicher 

Wertung (befreiter Kraftwerkseigenverbrauch vs. „normale“ Eigenversorgung mit 40 

Prozent Belastung)

„Querlieferungen“ an andere Betreiber: 100 Prozent EEG-Umlage

„Echte“ Drittbelieferungen, z.B. an Mobilfunkantennenbetreiber, Gewerbetreibende 

oder Landwirte: 100 Prozent EEG-Umlage

Umstritten/einzelfallabhängig:

Geringfügige Drittverbräuche, z.B. Servicetechniker, Wartungsunternehmen u.ä.

Verluste (Leitungs- und Umspannverluste)



Sämtliche Stromflüsse/Verbräuche sind gemäß § 62b Absatz 1 EEG 2021 im Hinblick auf die EEG-Umlageerhebung 

in mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen zu erfassen 

sofern die EEG-Umlage wegen unterschiedlicher Erfüllung von Privilegierungstatbeständen in 

unterschiedlicher Höhe anfällt, sind die verschiedenen Strommengen durch mess- und 

eichrechtskonforme Messeinrichtungen voneinander abzugrenzen.

Die Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch ist ebenfalls nachzuweisen (§ 62b Absatz 5 EEG 2021).

Sog. gewillkürte Vorrang- und Nachrangregelungen (= Formelmesskonzepte) unter bestimmten 

Voraussetzungen wohl möglich.

Sonderregelungen in § 62a und 62b EEG 2021 zur praxisgerechten Erfassung/Abgrenzung:

Zurechnung geringfügiger Drittverbräuche

Schätzoption für nicht sinnvoll mess- bzw. abgrenzbarer Strommengen

Umlageerhöhende Zurechnung muss wirtschaftlich unzumutbar sein UND

Errichtung Messkonzept muss entweder technisch unmöglich oder mit unvertretbarem Aufwand 

verbunden sein

Übergangsvorschriften bis Ende 2021
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Vorgaben an die Messung bei EEG-Umlage-

pflichtigen Strommengen
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Prüfreihenfolge

Welche verschiedenen Strommengen gibt es?

Wie sind diese EEG-Umlage-belastet?

Wer ist hierfür EEG-Umlage-Schuldner?

Können Teilmengen anderen Mengen/Personen zugeordnet werden?

Wie können die EEG-Umlage-belasteten Mengen jeweils erfasst werden?

Sind innerhalb von erfassten Gesamtmengen Abgrenzungen erforderlich?

Können ggf. „Vereinfachungen“ zur Vermeidung von Abgrenzungen genutzt werden?

Wenn nicht: Kann die Abgrenzung mittels Messung erfolgen?

Wenn nicht: Ist eine umlageerhöhende Zurechnung denkbar und wirtschaftlich zumutbar? 

Wenn nicht: Ist eine Messung technisch unmöglich oder unvertretbar aufwändig?

Wenn ja: Wie genau darf geschätzt werden?

Welche Meldepflichten ergeben sich hieraus?



Hierzu: Leitfaden der Bundesnetzagentur
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Seite 3: 

„Rechtsnatur des Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden gibt das Grundverständnis der Bundesnetzagentur zu den aufgeworfenen Fragen 
wieder. Er dient den betroffenen Unternehmen und Privatpersonen als Orientierungshilfe, um eine 
einheitliche Anwendungspraxis zu fördern und Rechtsunsicherheiten zu vermindern.

Er stellt keine Festlegung dar und hat auch nicht den Charakter einer Verwaltungsvorschrift. Er soll keine 
normenkonkretisierende Wirkung entfalten oder das Ermessen der Bundesnetzagentur binden.

Die Bundesnetzagentur wird sich im Rahmen ihrer Aufsichtsbefugnisse nach § 85 EEG 2017 und § 31b KWKG 
an diesem Leitfaden orientieren, wenn und soweit es im jeweiligen Verfahren auf die jeweilige Frage 
ankommt und sich im Verfahrensverlauf – insbesondere durch die Anhörung der Betroffenen – keine 
abweichenden Erkenntnisse ergeben.“

→ ALSO: Rechtlich nicht verbindlich, aber hohe Praxisrelevanz!

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs
/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unterneh
men_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinwei
spapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=public
ationFile&v=2

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2


Ergänzende Konkretisierungen der ÜNB
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Quelle:  https://www.netztransparenz.de/EEG/Messen-und-Schaetzen, 9. Mai 2022



EEG-Umlage:

Was kommt?
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Hinweis

Die in dieser Präsentation dargestellten

Regelungen des „E-EEG 2022“ und des „E-EEG 2023“

beziehen sich auf den Gesetzesentwurf vom 2. Mai

2022 (BT-Drs. 20/1025) und sind noch kein

geltendes Recht.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens können sich 

noch Änderungen ergeben.

Zudem stehen die Vorschriften teilweise noch unter 

einem beihilferechtlichen Genehmigungs-

vorbehalt.

26Dr. Bettina Hennig – Das Osterpaket und die EEG-Umlage – 2. Juni 2022



27

28. Februar 2022: Referentenentwurf des BMWK

6. April 2022: Kabinettsentwurf

2. Mai 2022: Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 20/1630)

12. Mai 2022: 1. Lesung Bundestag

-voraussichtlich-

bis zum 8. Juli 2022: Beschlussfassung Bundesrat 

1. Januar 2023: Inkrafttreten des EEG 2023

und beihilferechtliche Genehmigung durch die Kommission

Osterpaket: Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens
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Gesetzesstruktur und Inkrafttreten

…

Mehrere Artikel mit jeweils unterschiedlichem Inkrafttretensdatum

Artikel 1: EEG 2021 mit Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung 

(„Sofortmaßnahmen“)

Artikel 2 (umfangreicher): EEG 2023 mit Inkrafttreten am 1. Januar 2023
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Zudem: „Gesetz zur Absenkung der 

Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und 

zur Weitergabe dieser Absenkung an die 

Letztverbraucher“

Bereits im Bundestag verabschiedet

Wesentliche Inhalte:

Absenkung der EEG-Umlage ab 1. Juli 2022 auf 0 

Cent/kWh

Pflicht für Stromlieferanten, diese Entlastung 

an Verbraucher weiterzugeben

Wegfall der Meldepflichten nach §§ 74, 74a EEG 

2021 für EEG-Umlage-pflichtige Strommengen 

zwischen 1. Juli und 31. Dezember 2022
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EEG 2023: Inhaltsübersicht Gesetzesentwurf
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Neu: Das Energie-Umlagen-Gesetz (EnUG)

Soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten

Regelungsgegenstand u.a.: 

Finanzierung der Ausgaben der Netzbetreiber nach dem EEG, dem KWKG und für die 

Offshore-Netzanbindung 

EEG-Finanzierung soll künftig über staatliche Zahlungen erfolgen (aus Sondervermögen 

„Energie- und Klimafonds“)

Soweit dies nicht erfolgt, Erhebung EEG-Umlage von EVUs/Letztverbrauchern…

…aber nur für Netzstrom – keine EEG-Umlage mehr auf dezentrale Verbräuche!!!)

Die übrigen Umlagen (KWK-Umlage, Offshore-Netzumlage) werden weiterhin von den 

Netzbetreibern erhoben

Auch Konzessionsabgaben, § 19-Strom-NEV-Umlage, AblaV-Umlage, Netzentgelte und 

Stromsteuer bleiben erhalten (separat geregelt, teilweise mit Querverweisen auf das EnUG)

Privilegierungstatbestände
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Wesentliche Regelungsinhalte für 

dezentrale Verbräuche

Sonderregelungen und Privilegierungstatbestände:

keine Umlagen für Speicher und Ladepunkte bei Rückspeisung in das Netz, § 21 E-EnUG

Umlagen reduzieren sich auf null bei Wärmepumpen, § 22 E-EnUG

Umlagebefreiung bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff, § 25 E-EnUG

Umlagereduzierung für stromkostenintensive Unternehmen, Schienenbahnen und elektrische Busse im 

Linienverkehr (besondere Ausgleichsregelung), §§ 28ff. E-EnUG

Regeln zum Messen und Schätzen bleiben im Wesentlichen unverändert bestehen, aus §§ 62a, 62b 

EEG 2021 werden §§ 45, 46 E-EnUG

Relevanz aber nur noch für Netzstrom!!!

Meldepflicht bzgl. der Geltendmachung verringerter Umlagen zum 31. März des Folgejahres, 

§ 52 E-EnUG

Für Stromverbrauch vor dem 1. Januar 2023: Grundsätzlich alte Rechtslage, § 66 Abs. 1 E-EnUG

Dr. Bettina Hennig – Das Osterpaket und die EEG-Umlage – 2. Juni 2022



Eigenversorgung und Direktlieferung: 

Grobüberblick 2021
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Direktlieferung Eigenversorgung

Förderung für den gelieferten/selbst 

verbrauchten Strom

Ggf.

(Mieterstromzuschlag / KWKG)

NEIN

(ggf. KWKG)

Förderung der Überschusseinspeisung JA

(ABER: Einschränkungen bei 

PVA > 300 kW gem. 

§ 48 Abs. 5 EEG 2021)

JA

(ABER: „Eigenversorgungsverbot“ für 

Ausschreibungsanlagen gem. § 27a EEG 

2021 UND/ODER

Einschränkungen bei PVA > 300 kW 

gem. § 48 Abs. 5 EEG 2021)

Pflicht zur Zahlung von KWK-Umlage, 

Netzentgelten, Konzessionsabgaben (?), 

Offshore-Haftungsumlage, Umlage nach 

StromNEV, Umlage für abschaltbare Lasten

NEIN NEIN

Stromsteuer 

(vgl. § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 3 StromStG)

NEIN

(bei EE-Anlagen < 2 MW)

JA

(bei EE-Anlagen > 2 MW)

NEIN

(bei EE-Anlagen < und > 2 MW)

EEG-Umlage auf den gelieferten/selbst

verbrauchten Strom

JA ggf. 40 % / 0 %

(bei Personenidentität, aber ohne 

unmittelbaren räumlichen 

Zusammenhang ODER bei 

Netzdurchleitung: 100 %!)



Eigenversorgung und Direktlieferung: 

Grobüberblick EEG 2023/EnUG
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Direktlieferung Eigenversorgung

Förderung für den gelieferten/selbst 

verbrauchten Strom

Ggf.

(Mieterstromzuschlag / KWKG)

NEIN

(ggf. KWKG)

Förderung der Überschusseinspeisung JA

(ABER Einschränkungen bei 

PVA > 300 kW gem. 

§ 48 Abs. 5 EEG 2021)

JA

(ABER: „Eigenversorgungsverbot“ für 

Ausschreibungsanlagen gem. § 27a EEG 

2021 UND/ODER

Einschränkungen bei PVA > 300 kW 

gem. § 48 Abs. 5 EEG 2021)

Pflicht zur Zahlung von KWK-Umlage, 

Netzentgelten, Konzessionsabgaben (?), 

Offshore-Haftungsumlage, Umlage nach 

StromNEV, Umlage für abschaltbare Lasten

NEIN NEIN

Stromsteuer 

(vgl. § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 3 StromStG)

NEIN

(bei EE-Anlagen < 2 MW)

JA

(bei EE-Anlagen > 2 MW)

NEIN

(bei EE-Anlagen < und > 2 MW)

EEG-Umlage auf den gelieferten/selbst

verbrauchten Strom

NEIN NEIN
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Zusammenfassung

Bis 31. Mai 2022:

Im Jahr 2022 muss bis 31. Mai noch „ganz normal“ die Jahresmeldung für 2021 gemacht werden (einschließlich Erklärung 

zu Messen/Schätzen)!

Wenn „Amnestieregelung“ genutzt wurde, muss zusätzlich erklärt werden, dass/wie seit 1. Januar 2022 Messpflichten 

eingehalten werden oder dass weiterhin geschätzt werden darf.

Sofern für Vorjahre noch nicht gemeldet wurde, ist dies ggf. nachzuholen bzw. wird von Netzbetreibern nacherhoben.

1. Juli bis 31. Dezember 2022: 

Reduzierung der EEG-Umlage auf 0 Cent/kWh (§ 69 Absatz 1a E-EEG 2021/2022)

Keine Meldepflichten gegenüber Netzbetreiber für nach dem 30. Juni gelieferte oder selbst verbrauchte Strommengen  

(§ 60 Absatz 1c E-EEG 2021/2022)

Wichtig: Für vor dem 1. Januar 2023 an Letztverbraucher gelieferte bzw. anderweitig EEG-Umlage-pflichtig verbrauchte 

Strommengen und Eigenversorgungsmengen, bleibt das EEG 2021 aber grds. anwendbar, d.h. Strommengen vor 1. Juli 

sind abzugrenzen, Meldepflichten zu erfüllen (in 2023) und EEG-Umlage ist (teilweise) zu zahlen (§ 100 Absatz 1 Nummer 

2 und 3  E-EEG 2023 und § 66 Absatz 1 EnUG-E)!

Ab 2023:

Wegfall der EEG-Umlage für dezentrale Stromnutzung nach dem EnUG

Wegfall der diesbezüglichen Mess- und Abgrenzungspflichten

ab 2024 keinerlei diesbezügliche Meldepflichten mehr
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